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Beilagenhinweis
Der Gesamtauflage liegt das Stichwortverzeichnis 2023 
sowie ein Erhebungsbogen für den Potsdamer Miet-
spiegel 2024 bei.
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KOMMENTAR

Warten auf 
das Klimageld
Ihre Neujahrsvorsätze 
haben bessere Chancen, 
realisiert zu werden

Von Lars Eichert, Landesvorsitzender Haus & Grund Brandenburg
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Mit der CO2-Abgabe sollen die Unternehmen und Verbrau-
cher über Geld dazu motiviert werden, weniger Emissionen 
zu verursachen. Das klingt eigentlich zunächst auch logisch, 
denn die Kosten sind oft ein gutes Argument, um jemanden 
zum Handeln zu bewegen. 
Wie sinnvoll es dann ist, den Verursacher von CO2-Emissionen 
von der Zahlung zu befreien, wie das für Mieter bei den 
Betriebskosten hinsichtlich der Kosten für Heizung und 
Warmwasser erfolgt, will ich hier nicht umfassend erörtern. 
Es sei nur angemerkt, dass kaum jemand sparen wird, wenn 
jemand anderes für ihn bezahlt. 
Zurück zum eigentlichen Thema. Um den Handlungsdruck 
noch zu erhöhen, wird der CO2-Preis Jahr für Jahr steigen, 
seit dem 1. Januar dieses Jahres von 30 € auf 45 € pro Tonne 
CO2. Nächstes Jahr werden es 55 € pro Tonne CO2 sein. Diese 
Kosten werden von den Unternehmen über die Preise an 
die Käufer ihrer Produkte weitergegeben.
Somit steigen letztlich die Verbraucherpreise, und das 
kommt beim Wähler nicht so richtig gut an. Also hatten 
uns insbesondere die Grünen bei der Bundestagswahl 
versprochen, dass es ein Energiegeld geben werde. Im 
Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP wurde dann 
auch ein Klimageld vereinbart. Damit sollten die Bürger zu 
gleichen Teilen die Kosten aus der CO2-Abgabe ausgezahlt 
bekommen. Wer besonders wenig CO2 verbraucht, deshalb 
weniger CO2-Abgabe zahlt, hätte damit den größten Vorteil. 
Ein guter Anreiz, um CO2 einzusparen, denn man hat sogar 
finanziell etwas davon. 
Soweit die Theorie, und es gäbe auch reichlich zu verteilen, 
denn im Jahr 2023 gab es Rekordeinnahmen in Höhe von 
18,4 Milliarden Euro. Das sind 40 % mehr als im Vorjahr.
Eigentlich hätte man das Klimageld gleich umsetzen kön-
nen. Aber die Regierungskoalition hatte sich Zeit gelassen. 
Während der Staat bereits kassierte, warten die Bürger noch 
immer auf das versprochene Klimageld. Unglücklicherweise 
musste die Regierungskoalition sich vom Verfassungs-
gericht auch noch belehren lassen, dass ihr Haushalt in 
Teilen verfassungswidrig ist, und nun fehlen 60 Milliarden 
im Haushalt. Da geht es den Wahlversprechen dann so 
wie den Neujahrsvorsätzen, sie werden nicht eingehalten. 
Die Aussage, man werde das im Jahr 2027 umsetzen, ist 
dann so glaubwürdig wie das Angebot an die Bauern, als 
Ausgleich für die höhere Umsatzsteuer auf den Treibstoff 
die Bürokratie abzubauen. 
Da haben Neujahrsvorsätze doch deutlich größere Erfolgs-
chancen, dass sie realisiert werden, und man fragt sich zu-
dem, warum die ausufernde Bürokratie nicht auch so mal 
endlich etwas reduziert wird.

 

Leser-Information

Berliner Planungsrecht
Nur wenige Spezialisten sind in der Lage, auf An-
hieb Auskunft über die planungsrechtlich zulässige 
Nutzung eines Grundstücks in Berlin zu geben. 
Fluchtlinienplanung, Bebauungspläne alten und 
neuen Rechts, Baunutzungsplan, Bauordnung von 
1958, Bebauungsplan-A, Baunutzungsverordnung 
und die bundesrechtlichen Regelungen über den 
unbeplanten Innen- und Außenbereich bilden ein 
undurchschaubares Geflecht der für die bauliche 
Nutzung verbindlichen Regelungen. Dieser auf 
den ehemaligen Westteil Berlins bezogene Satz 
aus den Vorauflagen von 1985, 1991 und 1998 
kann auch 2021, vielleicht sogar mehr denn je, 
der Neuauflage vorangestellt werden. Nach dem 
Bauboom der Nachwendejahre in Mitte und den 
angrenzenden Bezirken des ehemaligen Ostteils 
der Stadt sind die westlichen Bezirke in den letzten 
Jahren mit zahlreichen Wohnbauprojekten und 
der Modernisierung der City-West stärker in den 
Fokus der städtebaulichen Entwicklung gerückt. 
Damit ist auch das Interesse am übergeleiteten 
Planungsrecht West-Berlins wieder erwacht.
In der soeben erschienenen 4. Auflage neu hinzu-
gekommen ist ein vierter Teil, der die Besonderhei-
ten bei Neu- und Umplanungen nach geltendem 
Planungsrecht des Bundes im Stadtstaat Berlin be-
schreibt. Die Darstellung der im Wesentlichen auf 
der Ausgestaltung im Berliner Ausführungsgesetz 
zum Baugesetzbuch beruhenden Besonderheiten 
gegenüber dem Planungsrecht in den Flächen-
ländern soll nicht nur auswärtigen Bauherren, 
Architekten und Planern einen Überblick über 
die Berliner Planungspraxis verschaffen, sondern 
allen am Baugeschehen Beteiligten Orientierung 
in den Verwaltungsebenen und -verfahren der 
Hauptstadt geben.
Die grundlegende Überarbeitung des Werks und 
die Erweiterung um die Berliner Besonderheiten 
heutiger Planungen des allgemeinen und beson-
deren Städtebaurechts sind in enger Abstimmung 
mit Dr. Peter von Feldmann von Dr. Andreas Möller 
erstellt worden.

Dr. Peter von Feldmann †
Vorsitzender Richter am Oberverwaltungsgericht Berlin a. D.

Dr. Andreas Möller
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verwaltungsrecht, Berlin
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